Merkblatt fiir Eheschutzmassnahmen
(Gerichtliche Regelung bei ehelichen Konflikten)

1. Wann braucht es Eheschutzmassnahmen?

Die Anordnung von Eheschutzmassnahmen durch das Gericht kbnnen von einem Ehepartner verlangt werden, wenn
es in einer Ehe zu Konflikten kommt, welche die Partner nicht mehr selbst oder mit Hilfe von Fachstellen (Eheberatung
oder —therapie, Mediation) I6sen kénnen. Das Gericht hort die Ehegatten an und versucht, eine Einigung tber die
Streitpunkte herbeizufiihren. Gelingt dies ausnahmsweise nicht, so wird ein Entscheid gefallt. Massnahmen kdnnen
auch getroffen werden, um das Zusammenleben der Ehepartner zu regeln (Art. 172 ff. ZGB; Ermahnung, Festlegung
der Geldbetrage an den Unterhalt der Familie, usw.). Meist bestehen sie aber in der Bewilligung des Getrenntlebens
und in der Regelung der Folgen (Art. 175 f. ZGB Kinderfragen, Wohnungszuteilung, Unterhalt usw.).

Sind sich die Ehepartner Uber die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes und die Regelung des Getrenntlebens
einig, dann ist die Einleitung eines Eheschutzverfahrens v.a. bei Ehepartner, die keine minderjahrigen Kinder mehr
haben, nicht zwingend nétig. Sind Sie unsicher, ob der Gang ans Gericht in Ihrem Fall nétig ist, besuchen Sie die
Sprechstunde des fir Sie zustandigen Bezirksgericht (siehe nachfolgend).

2. Zustandigkeit

Fir Eheschutzbegehren ist das Bezirksgericht am Wohnort der Ehefrau oder des Ehemannes zustandig (Art. 23 Abs.
1 ZPO). Das Verfahren findet vor einer Einzelrichterin oder einem Einzelrichter statt (§ 24 lit. d GOG). Wenn bei einem
Gericht bereits ein Scheidungsverfahren hangig ist, so ist kein Eheschutz-verfahren mehr maéglich (Art. 276 Abs. 2
ZPO).

3. Einleitung des Verfahrens

Das Eheschutzbegehren kann schriftlich oder mindlich gestellt werden. Unser entsprechendes Formular fur
schriftliche Begehren enthalt im Kopfteil eine Schaltflache, mit dem Sie das zustandige Gericht auswahlen kénnen.
Far mdndliche Begehren beachten Sie bitte die Sprechstunden des zustédndigen Bezirksgerichts.

In Notfallen, zu denen insbesondere die Falle akuter hauslicher Gewalt gehéren, kann ein superprovisorisches
Begehren (einstweilige Eheschutzmassnahme ohne Anhérung der Gegenpartei) nicht nur schriftlich oder in der
Sprechstunde, sondern auch ausserhalb derselben wahrend der Blrooffnungszeiten persénlich am zustandigen
Gericht gestellt werden.

Der Beizug eines Anwaltes oder einer Anwaltin ist nicht erforderlich, bei komplizierten Fallen jedoch empfehlenswert.
Bei der Anwaltssuche helfen Ihnen der Zircher Anwaltsverband und der Schweizerische Anwaltsverband; die Gerichte
geben keine Empfehlungen ab.

4. Inhalt des Eheschutzbegehrens

In Eheschutzverfahren, in denen die Bewilligung und Regelung des Getrenntlebens verlangt werden und sich die
Ehepartner nicht einig sind, stehen die folgenden Massnahmen im Vordergrund:

* Bewilligung des Getrenntlebens (Art. 175 ZGB)

« Zuteilung der ehelichen Wohnung und des Hausrates (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Massgebend ist, welcher
Ehepartner starker auf die Wohnung angewiesen ist. Normalerweise wird dem zum Auszug verpflichteten
Partner eine kurze Frist (wenige Wochen oder Monate) angesetzt. Bei Gewaltfallen kommen die sofortige
Ausweisung des gewalttatigen Partners, die Verpflichtung zur Ubergabe der Hausschlissel, der Erlass eines
Zutritts-, Kontakt- oder Rayonverbots (Art. 28b ZGB; Art. 172 Abs. 3 ZGB) in Frage.

* Regelung der Obhut, des Besuchsrechts oder der Betreuungsanteile fiir die minderjahrigen Kinder (Art. 176
Abs. 3 ZGB; Art. 298 Abs. 2 ZGB). Die elterliche Sorge, wozu auch das Recht gehort, Uber den Aufenthaltsort
der Kinder zu entscheiden, bleibt bei beiden Elternteilen. Nur in Ausnahmefallen Ubertrégt das Gericht die
elterliche Sorge einem Elternteil allein.

+ Kindesschutzmassnahmen (reichen von Weisungen an die Eltern Uber die Ernennung eines Beistands fir das
Kind bis zum Entzug von Obhut oder elterlicher Sorge)

* Unterhaltsregelung fur die Zukunft und maximal bis ein Jahr vor Einreichung des Begehrens (Art. 163, 176 Abs.
1 Ziff. 1, 176 Abs. 3 und 276 ff. ZGB). Beachten Sie dazu unseren Unterhaltsrechner samt Anleitung. Bei
Nichterfillung der Unterhaltspflicht kommt eine Anweisung an die Schuldner (Art. 177 bzw. Art. 291 ZGB) in
Frage. Hier wird ein Schuldner (z.B. die Arbeitgeberin) des verpflichteten Ehepartners angewiesen, seine
Zahlungen direkt an den Unterhaltsberechtigten zu leisten. Méglich ist auch der Erlass einer
Verfligungsbeschrankung (Art. 178 ZGB) firr bestimmte Vermdgenswerte eines Ehepartners.

» Anordnung der Gutertrennung (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB).



5. Sofortmassnahmen (superprovisorisches Eheschutzbegehren)

Gewalt in Ehe und Familie wird von den Gerichten nicht geduldet. Betroffene sollen sich dagegen zur Wehr setzen.
Die Polizei kann gestiitzt auf das Gewaltschutzgesetz als Sofortmassnahme eine Schutzverfiigung erlassen. Es gibt
diverse Fachstellen sowohl fir von Gewalt betroffenen Personen sowie Fachstellen fir zu Gewalt neigenden
Personen. Es ist empfehlenswert, sich bei den entsprechenden Fachstellen beraten zu lassen.

Gewaltanwendung in Ehe und Familie wird strafrechtlich von Amtes wegen verfolgt. Dies gilt bei wiederholten
Tatlichkeiten und bei jeglicher Form von Kérperverletzung (Art. 123 und 126 StGB). In solchen Fallen erstatten
Eheschutz- und Scheidungsgerichte daher Strafanzeige unabhangig davon, ob das Opfer der Gewalt die Bestrafung
verlangt oder nicht.

Wenn eine Regelung zum Schutz vor hauslicher Gewalt oder aus anderen Griinden besonders dringlich ist, kann beim
Gericht ein sogenanntes superprovisorisches Begehren um Erlass von einstweiligen Massnahmen mit sofortiger
Wirkung gestellt werden, Gber welches ohne vorherige Anhérung der Gegenpartei entschieden wird (die Anhérung
wird spater nachgeholt). Dabei ist zu beachten, dass das Gericht superprovisorische Massnahmen nur dann anordnen
kann, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass sie oder die Kinder durch eine (erneute)
Gewaltanwendung oder die mégliche Umsetzung einer Drohung unmittelbar gefahrdet sind und dass eine Regelung
besonders dringlich ist. Blosse Behauptungen gentigen dafir nicht. Vielmehr miissen dem Gericht Belege eingereicht
oder Indizien genannt werden, welche die eigene Darstellung stltzen.

Um bereits erlittene Gewalt oder die Gefahr weiterer Gewaltanwendung oder die mdgliche Umsetzung einer Drohung
beim Gericht glaubhaft zu machen, sind zum Beispiel die folgenden Unterlagen und Angaben geeignet:

» Aussagekraftige Arztzeugnisse Uber festgestellte Verletzungen (wichtig ist medizinische Beurteilung, nicht die
Meinung der Arztin oder des Arztes zur Familiensituation)

« evtl. Fotos von Verletzungen

* Polizeirapporte und Einvernahmeprotokolle aus der laufenden oder friheren Strafuntersuchungen oder
zumindest Angaben zur Anzeigeerstattung (wann, wo, weswegen und bei wem)

» Schutzverfligung der Polizei gemass Gewaltschutzgesetz (§ 4 GSG)

« Schriftliche Auskinfte von Beteiligten oder Augenzeug/innen tiber ihre Wahrnehmungen im Zusammenhang mit
hauslicher Gewalt oder Drohungen (z.B. von Personen aus der Nachbarschaft)

« schriftliche Drohungen

« schriftliche Auskinfte von Lehrer/innen, Hortleiter/innen etc. (iber das Verhalten oder Ausserungen der Kinder
im Zusammenhang mit hduslicher Gewalt

» Angaben zu Aufenthalten im Frauenhaus etc.



	Merkblatt für Eheschutzmassnahmen
	1. Wann braucht es Eheschutzmassnahmen?
	2. Zuständigkeit
	3. Einleitung des Verfahrens
	4. Inhalt des Eheschutzbegehrens
	5. Sofortmassnahmen (superprovisorisches Eheschutzbegehren)


